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Bekanntmachungen
der Stadt Rösrath

Auf Veranlassung der Bezirksregierung Köln als Anhörungsbehörde wird be-
kannt gemacht:
Planfeststellungsverfahren gem. § 72 ff. Verwaltungsverfahrensgesetz
(VwVfG) i.V.m. §§ 18 ff Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) für den barri-
erefreien Ausbau des Bahnhofs Rösrath-Hoffnungsthal, Strecke 2655 von
Abzw. Vingst nach Overath, Bahn-km 15,9+ 15
Die DB Station & Service AG plant im Rahmen Zukunfts-Investitionsprogramms
Stufe 2 (ZIP 2) den barrierefreien Ausbau des Bahnhofs Rösrath-Hoffnungsthal.
Der Bahnhof Hoffnungsthal liegt auf dem Gebiet der Stadt Rösrath an der nicht-
elektrifizierten eingleisigen Bahnstrecke 2655 zwischen Rösrath und Honrath
und dient als Halt für die Regionalbahn RB 25.
Zur barrierefreien Erschließung soll der Bahnhof Hoffnungsthal mit zwei neu-
en Aufzügen ausgerüstet werden. Es ist geplant, taktile Leitstreifen auf dem Mit-
telbahnsteig am Gleis 1 und 2 nachzurüsten. Die Bahnsteignutzlänge entspricht
nicht mehr dem Bahnsteiglängenkonzept und -höhenkonzept NRW und soll da-
her auf die Nutzlänge von 170 m und Höhe von 76 cm über Schienenoberkante
umgebaut werden. Die Bahnsteigausstattung und die Wegeleitung sollen erneu-
ert werden. Zudem soll die Stationsbeschilderung auf Rösrath-Hoffnungsthal
umbenannt werden.
Es wird von einer Bauzeit von ca. einem Jahr ausgegangen.
Während der Bauarbeiten kann es zu Baulärm und Überschreitungen der Immis-
sionsgrenzwerte und Erschütterungen an den benachbarten Gebäuden kommen.
Zur Kompensation der Eingriffe in Natur und Landschaft werden Ausgleichs-
und Ersatzmaßnahmen durchgeführt sowie eine Ersatzgeldzahlung geleistet.
Einzelheiten des Bauvorhabens sind den im Internet der Bezirksregierung Köln
veröffentlichten Planunterlagen zu entnehmen.
Die DB Station & Service AG hat bei dem Eisenbahn-Bundesamt als zuständiger
Planfeststellungsbehörde die Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens
für dieses Vorhaben beantragt.
Das Eisenbahn-Bundesamt hat bei der Bezirksregierung Köln die Durchführung
des Anhörungsverfahrens im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens beantragt.
Die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) ist nach dem Ergebnis der entspre-
chenden Vorprüfung des Eisenbahn-Bundesamtes nicht erforderlich.
Anlässlich der COVID-19 Pandemie wurde am 20.05.2020 das Gesetz zur Sicher-
stellung ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmigungsverfahren während
der COVID-19 Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz – PlanSiG) erlassen, dass
am 29.05.2020 in Kraft getreten ist. Danach kann aufgrund der während der Pan-
demie geltenden Kontaktbeschränkungen und des eingeschränkten Publikums-
verkehrs bei den Kommunen die Auslegung der Planunterlagen (in Papierform)
in den Kommunen durch eine Veröffentlichung im Internet ersetzt werden.
Die Planunterlagen (Zeichnungen und Erläuterungen) in digitaler Form werden

vom 24.08.2020 bis 23.09.2020 einschließlich
gemäß § 3 Abs. 1 PlanSiG und gem. § 27 a VwVfG auf der Internetseite der
Bezirksregierung Köln (http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfah-
ren/25_eisenbahn_planfeststellungsverfahren/index.html) veröffentlicht. Mit
diesem Link wird die Internetseite der Bezirksregierung Köln aufgerufen, auf
der die Übersicht der anhängigen Planfeststellungsverfahren für Bahnstrecken

enthalten ist. Darunter ist dieses Planfeststellungsverfahren auszuwählen und
unter den weiteren Informationen sind die Planunterlagen zu finden.
Gem. § 27 a VwVfG wird dort auch der Inhalt dieser Bekanntmachung veröffent-
licht.
Zudem wird diese Bekanntmachung auf der Internetseite der Stadt Rösrath
(https://www.roesrath.de/buergerbeteiligung.aspx) veröffentlicht.
Weiter enthält die Internetseite der Stadt Rösrath eine Verlinkung auf die o. g.
Internetseite der Bezirksregierung Köln zu den Planunterlagen.
Als zusätzliches Informationsangebot gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 PlanSiG ermög-
licht die Stadt Rösrath eine Einsichtnahme in die Planunterlagen (Zeichnungen
und Erläuterungen) in Papierform. Die Einsichtnahme ist nur nach vorheriger
Terminabstimmung unter folgenden Rufnummern der Stadt Rösrath möglich:
02205-802419 oder 02205-802409
Die Einsichtnahme kann an dem abgestimmten Termin bei der Stadtverwaltung
Rösrath im Fachbereich 4 – Bauen, Planen, Umwelt, Verkehr –, im Flur der 2.
Etage, in 51503 Rösrath-Hoffnungsthal, Rathausplatz erfolgen.
Maßgeblich ist jedoch der Inhalt der in digitaler Form auf der Internetseite der
Bezirksregierung Köln veröffentlichten Planunterlagen.
1. Jeder, dessen Belange durch das o.g. Vorhaben berührt werden, kann bis

spätestens zwei Wochen nach Ablauf der Internetveröffentlichung, das ist
bis zum 07.10.2020 einschließlich

bei der Bezirksregierung Köln, Dezernat 25, Zeughausstraße 2–10, 50667
Köln, oder bei der Stadt Rösrath, Hauptstraße 229, 51503 Rösrath, schriftlich
Einwendungen gegen dieses Vorhaben erheben.
Die Erhebung einer Einwendung zur Niederschrift kann bei der Stadt Rös-
rath ebenfalls nur nach telefonischer Terminabstimmung (bei den o.g. Ruf-
nummern) erfolgen.
Gem. § 3a VwVfG sind Einwendungen, die per E-Mail erhoben werden, nur
zulässig, wenn die Empfängerbehörde hierfür einen Zugang eröffnet hat
und die E-Mails mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem
Signaturgesetz versehen sind. Eine Signierung mit einem Pseudonym ist
nicht zulässig.
Die Bezirksregierung Köln hat diesen Zugang eröffnet und es gilt folgendes:
Die Einwendung kann auch durch Übermittlung eines elektronischen Doku-
ments mit qualifizierter elektronischer Signatur an die elektronische Post-
stelle der Bezirksregierung Köln erhoben werden.
Die E-Mail-Adresse lautet: poststelle@brk.sec.nrw.de.
Die Einwendung kann auch durch De-Mail in der Sendevariante mit bestä-
tigter sicherer Anmeldung nach dem De-Mail-Gesetz bei der Bezirksregie-
rung Köln erhoben werden.
Die De-Mail-Adresse lautet: poststelle@brk-nrw.de-mail.de.
Die Einwendung muss den geltend gemachten Belang und das Maß der Be-
einträchtigung erkennen lassen. Die Einwendung muss unterschrieben und
mit einer den Mindestanforderungen entsprechenden lesbaren Anschrift
versehen sein. Einwendungen ohne diesen Mindestinhalt sind unbeachtlich.
Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten
unterzeichnet oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte einge-
reicht werden (gleichförmige Eingaben), ist auf jeder mit einer Unterschrift
versehenen Seite ein Unterzeichner mit Namen und Anschrift als Vertreter
der übrigen Unterzeichner zu bezeichnen. Andernfalls können diese Ein-

wendungen unberücksichtigt bleiben.
Nach Ablauf dieser Frist sind Einwendungen, die nicht auf besonderen pri-
vatrechtlichen Titeln beruhen, ausgeschlossen (§ 73 Abs. 4 Satz 3 VwVfG).
Dies gilt auch für Stellungnahmen von anerkannten Vereinigungen (§ 73
Abs. 4 Sätze 5 und 6 VwVfG).
Dieser Ausschluss gilt nur für das Verwaltungsverfahren.

2. Im Rahmen des Anhörungsverfahrens werden personenbezogene Daten
erhoben. Informationen zu dieser Datenerhebung können Sie unter
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung02/25/
planfeststellung/datenschutz_planfeststellung.pdf einsehen.

3. Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benachrichtigung der
Vereinigungen nach § 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG über die Auslegung der Plan-
unterlagen.

4. Rechtzeitig erhobene Einwendungen, Äußerungen und Stellungnahmen
können in einem Termin erörtert werden, der noch ortsüblich bekanntge-
macht wird. Diejenigen, die fristgerecht Einwendungen oder Stellungnah-
men erhoben haben bzw. bei gleichförmigen Einwendungen der Vertreter,
werden dann von dem Termin gesondert benachrichtigt. Sind mehr als 50
Benachrichtigungen vorzunehmen, so können sie durch öffentliche Be-
kanntmachung ersetzt werden.
Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne
ihn verhandelt werden.
Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevollmächti-
gung ist durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu den Akten
der Anhörungsbehörde zu geben ist.
Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich.
Die Anhörungsbehörde kann auf eine Erörterung verzichten (§ 18 a AEG).

5. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen
und Stellungnahmen, Teilnahme am Erörterungstermin oder Vertreterbe-
stellung entstehende Kosten werden nicht erstattet.

6. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung
dem Grunde nach zu entscheiden ist, werden nicht in dem Erörterungster-
min, sondern in einem gesonderten Entschädigungsverfahren behandelt.

7. Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Abschluss des
Anhörungsverfahrens durch die Planfeststellungsbehörde (das Eisenbahn-
Bundesamt) entschieden. Die Zustellung der Entscheidung (Planfeststel-
lungsbeschluss) an die Einwender kann durch öffentliche Bekanntmachung
ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind.

8. Vom Beginn der Auslegung der Planunterlagen tritt die Veränderungssperre
nach § 19 AEG für die geänderte Planung in Kraft.
Darüber hinaus steht ab diesem Zeitpunkt der Vorhabenträgerin ein Vor-
kaufsrecht an den von dem Plan betroffenen Flächen zu (§ 19 Abs. 3 AEG).

Rösrath, den 05.08.2020
Marcus Mombauer
Bürgermeister
Diese Bekanntmachung (ggf. mit Anlagen) wird auch im Internet auf der Home-
page der Stadt Rösrath unter www.roesrath.de veröffentlicht.

Der Bürgermeister
Ö F F E N T L I C H E B E K A N N TM A C H U N G

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis
und die Erteilung von Wahlscheinen

für die Kommunalwahl und die Integrationsratswahl am 13.09.2020
sowie die evtl. Stichwahl am 27.09.2020

Am 13.09.2020 finden gleichzeitig die Wahlen
- zur Vertretung des Rheinisch-Bergischen Kreises,
- zur Vertretung der Stadt Bergisch Gladbach,
- zum Bürgermeister der Stadt Bergisch Gladbach sowie
- zum Integrationsrat der Stadt Bergisch Gladbach statt.
Eine evtl. Stichwahl findet am 27.09.2020 statt.
1. Die Wählerverzeichnisse zur Kommunalwahl und zur Integrationsratswahl
wer-den in der Zeit vom 24.08.2020 bis 28.08.2020 während der Öffnungszeiten:
Montag, 24.08.2020 bis Freitag, 28.08.2020 von 09.00 Uhr bis 18.00 Uhr,
in den Direktwahlbüros der Stadt Bergisch Gladbach:
Stadtmitte: RheinBerg Galerie, Hauptstraße 131, 51465 Bergisch Gladbach
Bensberg: Schlossstraße 29a, 51429 Bergisch Gladbach
Refrath: Kirchplatz 20, 51427 Bergisch Gladbach
für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte
kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerver-
zeichnis ein-getragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die
Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis
eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu ma-
chen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerver-
zeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich
der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk
gemäß § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. Das Wählerver-
zeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Wählen kann nur, wer in
das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.

2. Wer das jeweilige Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält,
kann in der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor der Wahl, spätestens am
28.08.2020 bis 18.00 Uhr bei der Stadt Bergisch Gladbach Einspruch einlegen.
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift einge-
legt werden. Wahlberechtigte Unionsbürger, die gemäß § 26 des Bundesmelde-
gesetzes von der Meldepflicht befreit sind, sind auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis einzutragen, der bis zum 28.08.2020 zu stellen ist.

3. Wahlberechtigte, die in das jeweilige Wählerverzeichnis eingetragen sind,
erhalten bis spätestens zum 23.08.2020 eine Wahlbenachrichtigung als Brief.
Die Wahlbenachrichtigung gilt gleichzeitig für eine eventuelle Stichwahl für das
Amt des Bürgermeisters.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu
sein, muss Einspruch gegen das jeweilige Wählerverzeichnis einlegen, wenn er
nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. Wer glaubt
für die Wahl zum Integrationsrat wahlberechtigt zu sein, muss bis spätestens 1.

September 2020 die Eintragung in das Wählerverzeichnis beantragen. Hierbei
ist der Nachweis über die Wahlberechtigung vorzulegen.
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen wer-
den und die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt ha-
ben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

4. Wer einen weißen Wahlschein für die Kommunalwahl hat, kann an der
Wahl im jeweiligen Wahlbezirk durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahl-
raum dieses Bezirks oder durch Briefwahl teilnehmen.
Wer einen gelben Wahlschein für die Integrationsratswahl hat, kann an der
Wahl in einem beliebigen Wahlraum im Stadtgebiet oder durch Briefwahl teil-
nehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
a) jede/r in das Wählerverzeichnis eingetragene/r Wahlberechtigte/r
b) ein/e nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene/r Wahlberechtigte/r

• wenn er/sie nachweist, dass er/sie aus einem von ihm nicht zu vertreten-
den Grund die Einspruchsfrist versäumt hat;

• er/sie aus einem von ihm nicht zu vertretenden Grund nicht in das Wäh-
lerverzeichnis aufgenommen worden ist;

• seine Berechtigung zur Teilnahme an der Wahl erst nach der Einspruchs-
frist entstanden ist oder sich herausstellt.

Wahlscheine können von in das jeweilige Wählerverzeichnis eingetragenen
Wahlberechtigten bis zum 11.09.2020, 18:00 Uhr, bei der Stadt Bergisch Glad-
bach – Wahlbüro mündlich zur Niederschrift, schriftlich oder elektronisch über
die Homepage der Stadt Bergisch Gladbach unter www.bergischgladbach.de
beantragt werden. Ein Antrag für eine evtl. Stichwahl des Bürgermeisters ist
bis zum 25.09.2020, 18:00 Uhr möglich. Wahlscheine können für die die Kom-
munalwahl, die Integrationsratswahl und die eventuelle Stichwahl für eine
Bürgermeisterwahl gemeinsam oder getrennt voneinander beantragt werden.
Die Wahlunterlagen werden in getrennten Briefen versandt. Im Falle nachweis-
lich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur
unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch
bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden. Versichert ein Wahlberechtigter
glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm
bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den
unter 5 Buchstabe b) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines
Wahlscheines noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen. Wer den Antrag für
einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nach-
weisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich
bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.
6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte:

• für die Kommunalwahl (Kreistag, Stadtrat und Bürgermeister)
- einen amtlichen weißen Stimmzettel für die Kreistagswahl,
- einen amtlichen gelben Stimmzettel für die Stadtratswahl,
- einen amtlichen blauen Stimmzettel für die Bürgermeisterwahl,
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusen-
den ist, versehenen roten Wahlbriefumschlag und

- ein Merkblatt für die Briefwahl.
• für die Integrationsratswahl

- einen amtlichen grünen Stimmzettel,
- einen amtlichen grünen Stimmzettelumschlag,
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusen-
den ist, versehenen gelben Wahlbriefumschlag und

- ein Merkblatt für die Briefwahl.
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist
nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmäch-
tigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Ge-
meindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern.
Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und
dem Wahlschein so rechtzeitig an das Wahlbüro absenden, dass der rote bzw.
gelbe Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 16.00 Uhr eingeht. Der Wahl-
brief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versen-
dungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert.
Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle eingeworfen oder
den Direktwahlbüros abgegeben werden.

Wer durch Briefwahl wählt,
• kennzeichnet persönlich und unbeobachtet den jeweiligen Stimmzettel,
legt ihn in den jeweiligen amtlichen Stimmzettelumschlag und verschließt
diesen (hat der Wähler den Stimmzettel durch eine Hilfsperson kenn-
zeichnen las-sen, so hat diese auf dem Wahlschein durch ihre Unterschrift
zu bestätigen, dass sie den Stimmzettel gemäß dem erklärten Willen des
Wählers gekennzeichnet hat. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr
vollendet haben.),

• unterzeichnet die auf dem Wahlschein vorgedruckte Versicherung an Ei-
des statt zur Briefwahl unter Angabe des Tages,

• steckt den verschlossenen amtlichen Stimmzettelumschlag und den unter-
schriebenen Wahlschein in den jeweiligen amtlichen Wahlbriefumschlag,

• verschließt den Wahlbriefumschlag und
• übersendet den Wahlbrief an das Wahlbüro der Stadt Bergisch Gladbach.
Der Wahlbrief kann auch dort abgegeben werden. Nach Eingang des
Wahl-briefes wird dieser nicht mehr zurückgegeben.

Die unterschiedlich farbigen Wahlbriefe für die Kommunalwahl und die
Integrationsratswahl müssen separat verschickt werden.
Wer direkt seine Stimme abgeben möchte, kann dies in den Direktwahlbü-
ros der Stadt Bergisch Gladbach tun. Die Direktwahlbüros werden ab dem
17.08.2020 an folgenden Standorten geöffnet:
Stadtmitte: RheinBerg Galerie, Hauptstraße 131, 51465 Bergisch Gladbach
Bensberg: Schlossstraße 29a, 51429 Bergisch Gladbach
Refrath: Kirchplatz, 51427 Bergisch Gladbach

Öffnungszeiten:
montags bis freitags von 09.00 Uhr bis 18.00 Uhr,
samstags von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr,

Sie erreichen das Wahlbüro der Stadt Bergisch Gladbach telefonisch unter
02202 – 14 2888 oder per E-Mail unter wahlbuero@stadt-gl.de

Bergisch Gladbach, den 06.08.2020

gez.
Lutz Urbach
Bürgermeister

Zwangsversteigerung
am Mittwoch, dem 9. September 2020, 14.30 Uhr

im Amtsgericht Bergisch Gladbach-Bensberg, Schloßstr. 21, Saal A 102:
Anschrift: Romaney 55 und 57. Laut Gutachten ist Flurstück 3176 bebaut
mit einem eingeschossigen Einfamilienhaus mit einer Wohnfläche von ca.
121 m². Baujahr ca. 1946, es besteht Renovierungsbedarf. Auf dem Grund-
stück befinden sich noch 4 Lagerschuppen und ein ehemaliges Lager- und
Wohngebäude sowie eine Ruine in abbruchreifem Zustand. Flurstück 3178
ist unbebaut und wird als hausnahes Gartenland genutzt. Auf dem Grund-
stück befindet sich eine Transformatorenstation.
Verkehrswert: a) 324.000,00 EUR, b) 12.500,00 EUR, Gesamt: 336.500,00 EUR
Grundbuch von Combüchen Blatt 3085 Gemarkung Combüchen
a) Flur 2, Flurstück 3176, Gebäude- und Freifläche, Romaney 55, 57,

Größe: 1.606 m²,
b) Flur 2, Flurstück 3178, Gebäude- und Freifläche, Romaney 55, 57,

Größe: 358 m²
034 K 057/18 / Amtsgericht Bergisch Gladbach: www.zvg-portal.de
Bergisch Gladbach, 10.08.2020
Nenn, Rechtspflegerin

Jahreshauptversammlung

E I N L A D U N G
Die diesjährige ordentliche Jahreshauptversammlung

des Turnverein Forsbach 1914 e.V. findet am
Dienstag, den 01.09.2020 um 19.30 Uhr in der kleinen Sporthalle

unterhalb des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums,
51503 Rösrath statt.

Tagesordnung
Begrüßung und Eröffnung der Versammlung
1. Bericht der Geschäftsführung
2. Bericht der Abteilungsleiter/innen
3. Bericht des Schatzmeisters
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Wahl eines Versammlungsleiters
6. Entlastung des Vorstandes
7. Neuwahl Beirat und Kassenprüfer
8. Information und Beschlussfassung zum Neubauvorhaben
9. Ehrungen von Mitgliedern
10. Behandlung eingegangener Anträge
11. Verschiedenes

Anträge sind spätestens bis zum 24.08.2020 schriftlich
beim 1. Vorsitzenden, Martin Kutzner, Raiffeisenstraße 7,

51503 Rösrath, einzureichen.
Für eine corona-konforme Sitzung unter Einhaltung der

Hygiene- und Abstandsregelungen ist gesorgt.
Wir bitten um vorherige Anmeldung per E-Mail (JHV@tvforsbach.de)
mit Angabe des vollständigen Namens und einer Telefonnummer.

Bitte erscheinen Sie mit einem Mund-Nasen-Schutz.
Rösrath, im August 2020 Der Vorstand

TV FORSBACH 1914 e.V. VERSTEIGERUNG

BEKANNTMACHUNG

Herzforschung
rettet Leben!
Die Forschungsförderung
nah am Patienten ist ein
großes Anliegen der
Deutschen Herzstiftung.
Denn Forschung trägt dazu
bei, die Lebensqualität
von Herzpatienten zu
verbessern.

Herzforschung nützt uns
allen … aber sie finanziert
sich nicht von allein.

Bitte helfen Sie mit
Ihrer Spende!

Frankfurter Sparkasse

DE71 5005 0201 0000 9030 00

Spendenkonto

Stichwort: Herzforschung

Deutsche
Herzstiftung

www.kultcrossing.de

jugendkultur
Motiviert lernen,
kreativ arbeiten,
kulturelle Vielfalt
erleben!




